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Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten im Gefahrenfall

G

Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen. Bei anhaltenden

Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt gründlich unter fließendem Wasser spülen. Bei großflächigen

Hautbenetzungen sofort mit Notbrause spülen und benetzte Kleidung vorsichtig entfernen.

Ggf. Hautarzt aufsuchen.

Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Verschüttestes Material sofort aufnehmen und ebenso wie Abfälle der zuständigen Stelle 

zur Entsorgung übergeben. Schutzhandschueh tragen

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Konzentrat darf niocht 

unverdünnt in die Kanalisation gelangen. Mit viel Wasser verdünnen, ggf neutralisieren. 

Verdünnte Lösung kann nache dem empfehlungsgemäßen Gebrauch unter 

Berücksichtigung der lokalen, behördlichen Vorgaben über die Kanalisation abgeleitet 

werden. Gebinde können restentleert und verschlossen zum Hersteller zurückgegeben 

werden. Gefahrzeichen nur entfernen wenn Gebinde gespült wurden.

Jede Störung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit 

Vorsicht durchführen.

Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine 

Lebensmittel, Getränke oder Tabak aufbewahren.

Gefahrstoffbezeichnung


